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Zitat von sunshine_:-)

Seph danke für das BGH-Urteil!

Ganz klar wird das Ganze aber doch nicht. Wenn jetzt meine SL zu dem Schluss kommt,
dass die 15jährigen nebenan durchaus "aufsichtsunintensiv" sind und den
"Parallelunterricht" anordnet, ist das ganze dann rechtlich die Einschätzung der SL oder
im Fall der Fälle dann doch mein Problem? Also: wer ist haftbar zu machen?

Wo genau kann ich denn rechtlich entnehmen, dass Unterricht nicht entfallen "darf"?

Wenn ich das ganze jetzt durch Bereitschaften und Mehrarbeit abdecken würde, könnte
die SL dann festlegen, dass jede Kollegin einfach mal 6 Bereitschaften hat? Dies würde
ja regelmäßig zu deutlich mehr als 2 Stunden Mehrarbeit in der Woche führen?

Fragen über Fragen, aber ich bin irgendwie nicht gewillt, die "Personalplanung" meines
Bundeslandes durch illegale und/oder halblegale Aktionwn abzufedern oder unbegrenzt
Mehrarbeit auszuführen.

Es bleibt spannend ...

Alles anzeigen 

Ich schließe mich allen Fragen an.
Wenn man für alle aktuell anfallenden Mitaufsichten und Mehrfachvertretungen
Vertretungsbereitschaften bräuchte, dann hätten wir gerade zur Sicherheit um die 8-10 VBs die
Woche... Mehrere Langzeiterkrankungen und der normale Winterchaos...
Wer haftet?
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